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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1994

Norm

ABGB §1268

ABGB §1284 Ba

Rechtssatz

Bei der Bewertung von Leibrentenleistungen sind diese auf den Zeitpunkt der möglichen Lebenserwartung der

österreichischen Bevölkerung hochzurechnen, wobei eine durchschnittliche in7ationäre Entwicklung einzukalkulieren

und eine dementsprechende Abzinsung bei der Kapitalisierung der wertgesicherten Leibrente vorzunehmen ist.
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